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nahen
Römische Kayserin; in Germa
nien, Hungarn, Bdhcim, Dal

matien , Lroatien, und Sclavonien re. Königin; 
Erz-Herzogin zu Oesterreich; Herzogin zu Burgund, 
Steyer, Kärnten, Lrain, undWiirtcmbcrg; Gräfin 
zu Habsburg, Flandern, Tyrol, Gdrz, und Gradi- 
sca; Herzogin zu Lothringen, und Baar; Groß- 
Herzogin zu Toscana re. re. Entbieten N. allen
Und jeden Unseren nachgesetzten Geist-und Weltlichen Obrig
keiten , Am t - Leuten, Insassen, Unterrhanen und Getreuen , was 
Würben, S tand , und Weesen die in Unserm Herzogthum Steyer wohn, 
Haft seynd, oder sonsten sich darinnen aufhalren, Unsere Gnad und alles 
Gutes, und fügen euch gnädigst zu wissen , wie W ir  zu Unseren de, 
sonderen Mißfallen vernommen, daß von einer Zeit her, so wohl bey 
denen Kaufrund Handels-Leuten als auch anderen Stands-Personen 
nicht nur zerschiedene von Unglücks Fällen herrührende, sondern auch
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aus eigener Schuld entstandenepaiiimenta, ja wohl gar boßhafte, und 
betrügliche Lanqusromen, wordurch andere ehrliche Leute um das Ih rige  
gebracht, und offener Trauen und Glauben violiret w ird , ausgebrochen 
seyen, welches Umveesen bey dem Handel-Stand aus vier H aup t-U r
sachen Herrührer.

I. Daß die Handlungen über die Proportion angewachsen, und da- 
hero vrele Kauf-Leute verderben.

II. Daß die mehrifte Negona m it leeren Händen angefangen wer
den, und folgends in Kurze zerfallen müssen;

m . W ann eine Handlung zum Bruch gekommen, die Weiber ge
meiniglich die beste Lubllsnr jure priorirsriZ heraus gezogen, und dahero 
fast niemand mehr einem Kaufmann borgen w ill. Deme noch öfters

I  V . Beykommer die Unwürtschaft, und dem Kaufmanns - Stand 
nicht gemessene Aufführung sowohl an Seiten einiger M änner, als 
W eiber: Diesem Uebel dann fürs künftige zu steuren, und die behöri- 
ge M itte l vorzukehren, folgends über eine gemessene Ordnung wider 
die kailiten, und OecoLtoren Uns zu reloiviren, W ir  aus Lands-Fürst
licher Obforg über gehörigen O rts  abgefordert - und erstatteten: Uns 
auch gehorsamst vorgetragenen Bericht - und Gutachten fü r nöhtig be
funden haben, wie folgt:

Urste Mbtheilung.
Von künftiger Verhütung deren k'aiiimentm.

E rs te n s  befehlen W ir  h iem it, daß keine neue Handlung, in so lang 
aufgerichtet werde, bis die an ein - oder ändern O r t  etwani?vor- 

seyende übermäßige Zahl derenfelbeN nach behörig Obrigkeitlichen E r
messen reäuciret worden, und verordnen noch weiters, daß auch künf
tighin nach befchehener ksäuüion keiner zum Wechsler, oder anderen 
Handelsmann aufgenommen werde, welcher nicht in der Handelschaft 
wohl erfahren, und m it eigenen M it t le n , oder realen punäo eines 
wirklichen vorhandenen Einlaas - Capitals ( welches ä proporcions der 
neu aufrichtenden Handlung, öderWechsl-Negorü k  pro circumttsnciis 
cujuaque loci Lc cemporis jede behörige Obrigkeit wohl ermessen, und vor 
der Annehmung eines jeden neuen Handlsmann, oder Wechsler äece» 
mimren solle ) versehen seye: dergestalteu, daß die eigene M itte l,  oder 
resii8 kunäus gleichwohlen das D ritte l betrage, die übrige zwey dritte 
Theil mögen zwar durch Darleyhere, oder Locioa eingeleget werden, 
jedoch seynd hierunter folgende Stuck ohnumgänglich zu beobachten.

I. Daß der Erlag des Darlehens, ober die von denen 8ociis zu 
thuen habende Cinlag auch realiter befchehe, und die Obrigkeitlich be
nennte 8umm würklich erfüllet werde:

II. Das von einem 8ocio eingelegte eapirsl allda in der Handlung 
verbleibe, und nichts darvon ehender ausgezogen werde, bis, das Ne* 
ßocmm bey der behörigen Obrigkeit ordentlich äiüoivirr, und m it deneu 
crsckcoren alle Richtigkeit gepflogen worden ist; mithin
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. m . Auch der Darlehner oder Socius von feinem eingelegten Ogpitkli, 
über Abzug der gemeinsamen bey der behörigen Obrigkeit ausmachendeu 
Unkosten höchstens nur 6. pr. Oenco Interesse, und zwar nur in jenem 
Hall heraus nehmen könne, wann bey dem zu Ende jeden Jahrs gezo
genen Liisn? ein über 6. pr. Oenw steigender resier Gewinn sich klar,  
Und richtig zeiget, und da auch ein Darleher, oder Locius von dem ge- 
AemväNlg etwa vorhanden - ergäbigeren Gewinn ein mehrers, als ge- 
oachre o. pr. Oenco heraus nehmecen, wären sie diese Uebermaß der ks§- 
xion bey künftig sich äusserenden. Abgang zu ersetzen schuldig: W ie  aber 

Zweyerley 8ocii seynd, öffentliche, und heimliche, also ist zwi
lchen ihnen pro kucuro der Unterschied zu machen, daß pro

v .  E in öffentlicher, oder sperms 8ocius bey der behörigen Obrig
keit, auch in denen Obiswriis ausdrücklich benennet, ein - so anderes all- 
va protocoUirek, und die K a tio n  m it Ausdruckung des 8ocü Namens, 
vver doch m it beständiger Zusetzung der W o r t ,  geführet werde.

V I. Daß diese 8ocn sperr!, wann sie gleich nur um einen gewissen 
unter ihnen psökrten Antheil in der Handlung stehen, denen Oreckroribus 
dennoch in 8oiiäum obiißiret seyen; dahero

v i l .  S ie  von solcher Obligation nicht ehender befreyet werden, als 
bis die Socielät bey der behörigen Obrigkeit, wie obgemeldet, ordent- 
Uch äissolviret, und alle Handlungs-Oreäicores vergnüget worden, ge
stalten im widrigen der in der S t il le ,  ohne Vorwissen der behörigen 
Obrigkeit ausgetretten - öffentliche 8oc!iu§ denen vorigen Handlungs-öre- 
6>toren, im Fall sie von dem in der Handlung bleibenden Locio hernach 
uichr befridiger worden, jederzeit haften müfte, welches sich auch von 
denen jenigen neuen Oreäiroren verstehet, die nach der Hand von der 
hennlichen Austrettung eines dergleichen 8ocü nichts legsiirer wissend, 
auf die Gricktliche ?roroLoiiirung, und ^irms vertrauend, der ksW on 
lveirers 66irec haben; betreffend

v m . Die heimliche 8oLios, welche bey einer Handlschaft keinen Na- 
Uien, aber dabey einen Antheil haben, seynd zwar auch dieselbe guä rs- 
ies, oder als m it - imeressute bey der behörigen Obrigkeit nahmhaft zu 
Aachen, und m it ihrem Einlags- Ospicsi, icem wegen des Gewinn, und 
Verlnrsts, auch wegen der Zeit der fürwehren sollenden Oompsgme, 
Und übrigen zwischen ihnen machenden Oonvemionen zu krorocoMren, 
werden aber in der Thac als 8ocii ksrriculareZ angesehen, derentwillen 
unch derselben Nainen weder ausdrücklich, noch unter dem Namen 
Compagnie bey der ksggion geführet; Es seynd auch

IX. Diese 8ocii parücuisres m it dem tzusnro ihres eingelegten k'un- 
oder nach In n h a lt, und Beschaffenheit des bey der behörigen Ob- 

btgkeit prococoiiirten 8ocietätsrOomr3Äs einen gewissen Antheil des sich 
üusserenden Verlursts zu tragen, mithin um den übrigen Abgang in 
r>oiiäum zu stehen nicht schuldig; sie müssen aber auch ihr Ospüsl bis 
M r ordentlichen bey der behörigen Obrigkeit beschehenen Aussiebung der 
socielät allda ligen lassen, und seynd nicht befugt lub guocuncjuL prrs- 
rexm auch nur einen Theil davon heraus zu nehmen, ausser es wurde 
vey gedachter behöriger Obrigkeit anstatt des Austrettenden ein anderer 
wdüiru ire t, oder von dem Negorisnren selbst der genügsame k'unäus 
ausgewiesen. .
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W as Hieoben wegen der Zeit der fürwehren - sollenden Handlung, 
nebst anderen gemeldet worden, dieses habe den Verstand, daß wann 
auch die psKirte Zeit verflossen, und der 8ocm8 prirricuisris ( ohne das 
eine ordentliche Aufhebung der compsgnie befthehen )  gleichwohlen in 
der 8ocietät Stillschwiegend verbleibet, V. §. den vorhin psNirt, und ge> 
nossenen Gewinn ferners ex commumone ziehet, andurch eo ipso die 
Locietär so lang pwroZiret seye, und er m it dem (Zugnto seiner Einlage 
haften müsse, bis sothane LompsZnis gehörter Massen vor dem ö^ercsn- 
rji-Gericht ordentlich aufgehebet w ird. Es solle demnach

X. D ie krococoiiirung eines künftighin, von einem Burger oder 
Nobili neu-lkabiiirenden, oder auch wider aufhebenden Wechsl-Negon» 
bey dem lVlercsmii-oder Wechsl - Gericht, einer anderen Handlung 
aber bey der bisherigen behörigen Obrigkeit m it genauer Beobachtung 
obiger und hernach stehender Puncteu aufrichtig»und , wie es kiäes 
publica erforderet, getreulich beschehen: mithin sowohl der neue Hand
lungs-Werber , als dessen zur Errichtung des Nexocü herstellende D ar
leihere oder 8ocii glaubwürdig dartbuen, daß der Betrag eines jedwe- 
deren Einlags-tzuami würcklich verbanden, auch in der That frey seye, 
m ithin ohne Benachtheilung anderer creäiroren eingeleget werde: in 
Entstehung dessen sowohl der P rin c iva l, als die m it ihme etwa col- 
luöirende Interessenten, wann zum Exemvl der Princival mir vorgege
benen eigenen M itt le n , welche er doch von anderen heimlich entlehnet, 
oder sonsten noch schuldig ist, das Gericht unrergehet: Icem der jeni- 
ge, welcher zu dem Ende den angehenden Hcmdlsmann wissentlich, 
Lc per collulionsm darleihet, oder der 8ociu8 anderwärts okssrirer ist, 
sammemlich als Betrüger geachtet, und nicht^ allein denen crsäüo. 
ren wegen der zur Errichtung des Negotii gehörter Massen per coiiu- 
lionem dargeliehene 8umm, zu geschweige», wann selbe reaUcer gar nicht 
wäre eingeleget worden, oder die Einlag gegen den In h a lt obigen §. 
7. L  9. heimlich heraus gezogen wurde, gleichwohlen obligiret seyn: 
sondern auch bey dem sich mithin äusserenden V erlu rft m it denen in 
der dritten Abtheilung vorgesehenen Straffen nach vernünftigen E r
messen des Richters angesehen werden solle; serers verordnen W ir  hie- 
m i t , daß in conlormität des bereits in Steyer mir- Nutzen eingeführ- 
ren iVlggissrgtlichen Vormerckungs - inssimri von ziten Ocrober i/z6 . 
fü r die nobilitirt und unnobMtirte Wechsler bey jedes Lands-klercsn- 
eil-Gericht; fü r die übrige Handels-Leut aber bey denen behörigen 
Obrigkeiten an Orten (w o es noch nicht ist) ein Vormerckungs-Buch, 
oder krotocolium zu Eintragung jedes Wechslers, und HandlSmaM 
Ü3tÜ3 sLIivi, L  psssivi errichtet, und in Loncurtu crsöicorum kein and^ 
res Vorrecht ( als welches aus dieser Vormerkung entspringet) künf
tighin gestattet, wie auch all-das jenige, was bereits im bemeldten M '  
xissrstlichen Vormerckungs r Inssicuro ttsmirer is t, pro re N3t3 zwischell 
denen Gläubigern eines Wechslers, und Hcmdlsmann von dem Kler- 
csmii-Gericht sowohl, als anderen Obrigkeiten beobachtet werden solle.

XI. W om it dann das Gericht bey Errichtung einer Wechsel- oder 
anderer Handlung alle Obsorg dahin anzuwenden hat, daß das Nego
tium gemelter Massen recht äociret, bas cspicsl auch sicher, und richtig.' 
m ithin ded angehende Ne^otism, oder dessen 8ocius m it keiner u n r itM
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Sm Gerhabfchaft, Bürgschaften, oder sonst schwären Berechnung ver« 
stricket, noch m it anderweiteren Schulden beladen: oder doch zu deren 
Befriedigung ausser des Handlungs, kunäi m it genügsamen M irtlen ver« 
sthen seye, welches absonderlich rstpeöw deren weiblichen Sprüchen zu 
beobachten, und künftighin pro

xn . Dahin anzutragen seyn w ird , daß wann der Handlungs-Wer- 
der allschon verehlichet ist, dessen W eib vor das Gericht oder sonstigbe- 
hörige kMsin erforderet, die Ehe-kaÄ» aldq untersuchet, und das W eib , 
wo möglich dahin vermöget werde, daß sie entweders ausser dem Ne- 
xocio ihre Sicherheit nehme, oder aber einen Theil ihres Vermögens 
ausGewinn-und D erlu rft, als 8ocia in die Handlung lege, m ithin ei, 
neu schriftlichen kevers von sich stelle, und bey dem Gericht einlege, daß 
sie ihre obschon priviiegirre Heyrats - Sprüche bey der Handlung so lang 
nicht forderen wolle, bis nicht gesamte Handlungs, Gläubigere vollkom
men befriediget seynd; So lle  nun

x m . Das Weib hierein nicht willigen, sondern sich m it mehrern 
weiblichen Sprüchen an das Negotium halten, und anderen Handlungs- 
^rsäicorey Vorgehen wollen, wäre das also sKeirte Vermögen vor keinen 
nichtigen kunöo zu achten, noch bey dem Gericht als eine resie Einla
ss anzunehmen, ausser es könte der Handlungs-Werberzeigen, daß er 
Über die frey- und ohnsKcirt-gebende Einlage noch andere M itte l besitze, 
Und darmit sein angehendes Negotium mehrers zu unterstützen gedenke, 
M welchem Fall möge man nach Maß solcher M itte l die er uirrs äocem 
Negotii in die Handlung wendet, dem Weib einige Priorität vor anderen 
Lreäirorm etiäm negotii zugeftanden werden, jedoch anderst n icht, als 
wann selbe ausser dem zugebrachten Heyrat - G ut keine andere M itte l zu 
A e r wtttiblichen Versorgung hätte, und. das Gericht befände, daß be
sagtes H eyra t-G u r, und die etwa verschriebene Wtderlag m it denen 
Kräften des Negotii proportionirt, folgbar denen Handlungs - Lreäito, 
ben, auf derer Sicherheit W ir  Unser vornehmstes Absehen richten, kein 
wnderbaret Nachtheil daraus zu befahren seye, widrigens sollen derley 
«Xcellivs Ehe-ksÄL entweders m it Einstimmung des Weibs nach billi
gen Dingen mocZsriret: oder aber der Mann zur Handlung nicht angc- 
Uommen werden; Dafern aber

X lv . Ein bereits ttsbiiirter Handelsmann sich verehelichen wolte, Ns- 
wiren, und setzen W ir ,  daß die gepflogene Heyrats-Abred vorher» der be- 
uörigen Obrigkeit, und zwar bey Verlurst des Vorrechts zur behörigen 
^pprobsrion oder gutfindenden Mäßigung fürgelegr werden solle: wor- 
bey dann besagtes Gericht vorderist auf die Sicherheit des Negotii zu se- 
M , und die etwa zu hoch gespante Sprüche dergestalten einzuschrenken 
M , damit der Handlungs, kunäug dardurch nicht geschwahet, und die 
Au-herzige Oeäicores sich einer zu ihren Nachrheil etwa zu kavor des 
Weibs fürgegangenen excelliven Freygebigkeit nicht zu beklagen haben; 
W as aber

X V. Eines Handlungs - Weibs übrige M itte l belanget, die sie ne- 
ven dem H eyrat-G ut hat, oder ihv wehrender Ehe zufallen, stehet in 
Derselben W illk ü r , ob sie solche selbst verwalten - oder ihrem M ann in 
Die Hände geben, und unterthänig machen w olle? Doch solle sie letz- 
kern Falls ihre Sicherheit ausser der Handlung suchen, und sich entwe-
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ders m it Pfändern bedecken, oder auf unbewegliche Güter vormerken 
lassen: widrigens bey entstehendem Loncuriu sich keines mehrern Rechts, 
als andere gemeine creäicorss zu erfreuen haben: Belangend auch

XVI. D ie zwischen Ehe-Leuten öfters vorkommende Schankun- 
gen: m it diesem solle es künftighin relpeLW deren Handels-Leuten ft 
gehalten werden: die jenige Schankungen, welche realiter per trsäicio- 
oem fürgegangen, sollen sodann gültig seyn, wann sie zur Ze it, w oftl- 
che Donation in M eÄ u befchiehet, denen Lreäitcu'en, oder mich dem 
Handlungs-k'unäo zu keinem Nachtheil gereichet: da auch nach der 
Hand der M ann nicht Loivenöo w urde, ausser es wäre dergleichen Do- l 
nation aus denen jenigen des Manns M ittlen  befchehen, welche derselbe 
gegen obige Verfassung in §. 7. L  9. über die 6. per Demo jährliches ln- 
terells aus der Handlung genommen hätte, da nemlichen das Weib 
nicht zeigen könte, besagte Donation von des Manns ausser der Hand- 
lung gehabten Vermögen gemacht worden zu seyn, in welchem Fall 
auch das W eib sothane noch in gutem Stand des Manns realiter für« 
gegangene Donation der nach der Hand verschuldeten lVlallss msriti bey- 
zurragen hätte: andere des Manns Donationes aber, welche obgehörter 
Massen nicht realiter befchehen seynd, sollen pro

X V II. Seinen Lreäitoren lediglich nachgehen: und dabey auch de- . 
nen etwa verhandenen Kindern ihr Recht in Laivo verbleiben. S» 
viel aber -

X V III. Eines Handlungs-Locii etwa habende?rivat-Osäitore8 be-! 
langet, stehet zwar denenselben fre y , ihre Forderung an des Dsbicoris 
Handlungs-Antheil gebührend zu ersuchen, auch im Fall die Sache 
nicht gütlich beygeleget w ird , darauf die ordentliche Lxeeucion zu füh
ren , es gehet aber sothane Lxecmion nicht weiters, als auf das, was 
dem Locio nach Abzug deren Handlungs-Schulden annoch zu guten 
kommet: W as

XIX. D ie  kelpeÄu deren bereits verhandenen Wechslern, und 
Handels - Leuten schon errichtete Heyrats - B r ie f angehet , lassen W ir  
es pro prseterito dabey ( wie solche btshero bey denen Gerichts - Stellen 
in concurübus Lreältorum angesehen worden) aus besonderen hierunter 
waltenden Bewegnussen verbleiben, sie wolten dann zu mehrerer ftabi- 
lirung ihres Lreöics sich dem jenigen, was rsipeÄu deren künftighin an- 
nehmenden Handels-Leuten hiemit verordnet w ird , selbst freywillig un
terziehen: wie W ir  es dann auch in denen übrigen in dieser neuen Ord
nung tpecialitsr nicht vorgesehenen Fällen, bey denen gemeinen Rechten, 
und bisherigen Dlu bewenden lassen.

x x . Bey diesen also wegen ftsbiiir-und äonerung deren Wechsel- - 
und anderen Handlungen Hieoben gemacht- auch in dem nächsten folgen
den §. andertensnoch ferners machenden Anstaltungen,und Zuversicht 
lichen nicht mehr so leicht ausbrechenden ksiiimencen sinden W ir  ohn- 
nöhtig, das in der I n .  Oe. Wechsel-Ordnung ^rcicuio 47. denen förmi
gen Wechsel-Brieffen beygelegte V o r-R e ch t, oder ^  P rioritä t vor 
denen Lambüs Liccis, ekyrograpki8', und übrigen Lurrsm-Schulden fer
ners stehen zu lassen;

Wollen dahero, und ftamiren hiemit, daß mittels Aufhebung die, 
ses besagten Wechsel-Briefen in  gedachter Wechsl-Ordnung ^nno 1722-
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1 .  .
Sugestandenen V o r-  Rechts zwischen den Wechsl- und anderen Personal- 
Forderungen ein gleiches Recht, wie von Alters her, bis aä annum 1722. 
Äebräuchig gewesen, künftighin ertheilet werden solle. D am it nun 

Andertens die bereits verhandene, und künftig annehmende Kauf- 
und Handels-Leute desto besser bestehen, und zu ihren rechtmässigen 
Forderungen ehender gelangen mögen, da sie wegen deren auch ihres 
O rts  ausgestellten Wechsel-Briefen richtige Zahlung leisten, oder die 
schleumgeLxecmion bey dem Wechsel-Gericht leiden müssen; S o  ver
ordnen W ir  hiemit, daß

.1. E in jeglicher Richter über die von denen Schuldnern unter- 
Ariebene Handlungs- oder auch Handwerks - Auszügl nach Jah r- und 
Tag , von denen übrigen Auszüglen aber von Zeit der ersten K lag, da 
selbe nach gewöhnlichen Abbruch fü r richtig erkennet, oder ligmäiret w or
den, fün f xer cenro Incerells, denen Handlung, und Handwerks-Leuten 
anrechnen, und passren lassen, denenselben auch, wie nicht weniger, de
nen wie wohl truckenen doch ligmäen Wechsel - Briefen das Recht ohne 
gestattenden Aufzügen nach In h a lt  jedes O rts  Gerichts-und Lxecmiom- 
Ordnung ertheilen sollen. W ie  aber

il.  D ie i^iquiöirung so wohl deren Wechslern, und M '  mxrosso 
Handlenden Kauf-Leuten co m i, als auch deren übrigen Bürgerlichen 
Eln- und Pfund - weis verkaufenden Handels-Leuten endlichen auch de
ren Handwerks - Auszüglen zu beschehen habe, da verordnen w i r , daß 
sowohl deren Wechslern, und mgrosso handlenden Kauf-Leuten, 
als deren übrigen Bürgerlichen E ln  - und P fund- weis verkaufenden- 
Handels-Leuten, Bücher (w ann selbe folgende keguilics haben) lemi- 
plenam probarionslll machen, auch der proäucens, und dessen Erben aä 
jursmemum Lupxiotorium gelassen werden sollen. Deren Büchern-1<6- 
quilica aber bestehen in deme: fürs erste, daß der jemge Handlsmann, 
so die Bücher haltet, bonss kamD, approbacss vitD seye: fü rs  änderte, 
baß die einkommende Posten aus dem Lcra^s-Buch, und Journal in das 
Handlüngs-Buch entweder m it seiner eigenen H a nd , oder durch einen 
absonderlichen hierzu gehaltenen vertrauten-der Handlungs-Bücher ver
ständigen Bedienten eingetragen, und bas Handlungs - Buch nicht von 
unterschiedlichen Händen zu einer Zeit geschrieben seye; fürs dritte , baß 
solches Handlungs - Buch ordentlich die äsca, L  accepra: inglejchen, fürs 
vierte ckem, L  annum in sich halte, und die Personen denen, und durch 
welche creämret worden, lpeciücire: fürs fün fte , daß die in dasselbige 
Buch eingetragene Post eine zur Handlung, und in ein dergleichen 
Handls - Buch gehörige Sach seye, und nichts, was zur Handlung nicht 
gehörig is t, darein geschrieben werde. ^

W as aber fürs sechste die übrige ausser deren Nassen deren Wechs
le rn , Niderlegern, und übrigen E ln -un d  Pfund-weis verkaufenden 
Bürgerlichen Handels - Leuten befindliche K ram m er, uud Handwerks- 
Lem be trift, solle es bis weitere Verordnung dergestalten gehalten wer
ben, daß wann ein dergleichen Kram m er, oder Handwerks-mann seine 
W a a r, oder Arbeit auf B o rg  ausgibet, und creäiciret, er darüber in
ner Jahr und Tag ein Auszügl verfassen, und solches dem vedicori zum 
Unterschreiben übergeben solle; da nun ein derley von dem Debitors un, 
terschriebener Auszug bey Gericht proäuciret w irder, solle derselbe pro
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liquiöo gehalten: und auf anruffen des creäitoris das Recht darüber, 
gleichwie über andere liquiäo Sprüch, ertheilet werden: solte aber der 
Debitor diesen Auszug deren empfangenen M aaren, oder gelieferten A r
beit zu unterschreiben sich weigeren, so kan, und mag der creäicor bey 
des Debitors Instanz seine Klag einreichen; in welchem Fall er über sei
nen Auszug sä ^sursmentum Luppietorium gelassen werden solle; doch in 
dem Verstand, daß künftighin dergleichen Krammer., und Handwerks- 
Leute gleichwohl ein Tag - Buch halten, und darinnen ein - und ande
re s , sonderbar auch die Abschlags-Zahlungen anmerken, wie dann in 
dem F a ll, daß einer eine Abschlags-Zahlung nicht angemerket hätte, 
und dessen mittels eines unterschriebenen Auszügls, oder auch nur ä 
conto Zahlung überwiesen w urde, derselbe nicht sä juramemum zu las
sen, sondern srbicrio juäicjg der Spruch allenfalls auch die zu verhängen 
findende S t ra f  anheim gestellet w ird.

D a  aber der K ram m er, oder Handwerker Z a h r, und Tag von 
Zeit der geborgten W aar oder gemachten Arbeit verstreichen lasser, ohne 
seinem Auszug von dem vobitoi-e unterschreiben zu lassen, folgends aber 
m it dergleichen un- unterschriebenen Auszug vor Gericht kommet, solle 
derselbe auf dem Widerspruch des Beklagten über sothanen Auszug 
und gehörter Massen zu führen habendes Tag-Buch nicht gleich sä jurs- 
mencum 8uppiscorium gelassen, von dem Richter aber eine generalis nega
tiva des Beklagten eben nicht angenommen: sondern m it der Erkannt
nuß, ob der Klager sä juramencum zu lassen? Ooer was sonsten von 
Rechts-wegen zu urtheilen seye, fürgegangen werden:

W ann aber ein Wechsler, N iderleger, Kauf-und Handlsmann, 
K ram m er, oder Handwerker künftighin von dem Tag der geborgten 
W aar, oder gelieferten Arbeit drey ganze Jah r verfliessen lastete, ohne 
daß er seinen conto, oder Auszug zur Unterschrift des Debitors, ober 
vor Gericht klagbar anbringete, so wollen W ir ,  jedem solchen nach Ver- 
fireichung dreyer Jahren ohne des Debitors Unterschrift vorbringenden 
conto, oder Auszug ipso kstto aus Landsfürstlicher Macht hiemit vor un
gültig erkläret haben, und solle der Oeäitor darmit von keinem Gericht 
mehr angehört, noch auch demselben einige Bezahlung hierauf verschaf
fet werden.

W ann hingegen die äävocaten diese oder auch andere Rechts-füh- 
rungen wider ihre Pflicht vermessentlich zu hemmen, in ipecis diese l.i- 
qmäirung deren Auszüglen auf eine ohn- nothwendige Weitläufigkeit hin
aus zu treiben sich unterstunden, sollen sie anderen zum Beysptel von 
eben demselben R ichter, wo diese causa hanget, scharf gestraffet, und 
Hierinfalls niemand verschonet werden: Um daß aber

D rittens die Wechsler, auch andere Handels-Leute, dann auch 
die Handwerker m it ihren ausborgenden Geld, M aaren , oder lieferen
den Arbeit bey ihren Schuldnern aus Abgang deren Zahlungs -M ittlen  
nicht mehr so leicht benachtherlet werden, haben sich dieselbe von allzu- 
freyen Ausborgen zwar selbst zu Hutten, und wem sie creämren, wohl 
Acht zu haben; wie W ir  dann beynebft auch auf andere Fürsehungen 
gedacht seyn, damit auch andurch öffentlicher Trauen, und Glauben 
erhalten: mithin auch reipeÄu deren crsäicirenden Handels - und Hand
werks-Leuten gar zuversichtlich werde unterstützet werden: dergestalten,
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Aß selbe auf Wucher, ober übermäßigen Gewinn zu creZinren, gar 
wcht Ursach - allenfalls ihre Schuld felbsten die ohnvorsichtige Ausbor- 
LUng beyzumessen haben werden, wie dann so ferne ungehindert dieser 
Unserer Landsfurstlichen so gut gemachten Fürsehung die Handls-Leute 
M  Geld - und M aaren , auch die Handwerker ihre Arbeit auf allzu 
übermäßigen Gewinn, oder wucherisches Imei-süd ausborgeten, mcht 
nur der brlltche Abbruch dem Schuldner bey der Zahlung gestattet, 
ändern auch wann eine labes uturaria m it einschluge, die wegm wuche- 
Mcher con tra?g ten t - mäßig ausgesetzte Straffen gehörigen O rts  ver, 
yenget werden sollen : weiters, und damit auch

Mertens sowohl die Kauf- als Handels - Leute sich auf die Treu 
w ^ r  Handlungs-Bedienten, u»w relpeÄivö Handwerks-Gesellen, und 
Unechten desto mehr zu verlassen haben, solle die Untreu oder Der- 
Mvendung dieser Bedienten extra oräinsm scharf gestraft, und dieselbe, 
w lang sie sich von einer oder anderen Inzücht gehörigen O rts  nicht 
M r e n , zu einer Handlschaft, oder Handwerk zu gelangen fü r ohn, 
'üylg gehalten werden. Hingegen haben auch 
^  Fünftens die Kauf-und Handwerks-Leute felbsten wie auch ihre 
Leiber des ohngezimmenden Prachts, und sonsten in ihrer Aufführung 
"lles iuxü8 sich also gewiß zu enthalten, als im widrigen nicht nur die 
^itanÄen von Amts wegen es bey Zeiten abzustellen, sondern auch bey 
ktnen, sich derentwillen äusserenden kaMmem, wider die M änner, wie 
Miach stehet, criminalicsr zu verfahren hätten, auch das W eib , wann 
'te an den Verderben ihres Manns schuld traget, und ihme sein V erw ö
hn durch üble W irtschaft, oder üppige Verschwendung durchbringen 
N olffen, oder auch ihr H e y ra t-G u t, W iderlag, oder parapkernai- 
? u r, allschon felbsten meistens, oder völlig verzehret, oder durchge, 
?kachr hätte, nach Maß der Verschwendung deren priviiegirt- und an, 
^'en weiblichen Forderungen, nach vernünftigen Ermessen des Richters, 
Mweder verlursttget seyn, oder doch sich eines Vorzug-Rechts vor an
dren creäicoren nicht mehr zu erfreuen haben wurde. W ann nun aber 

' Sechstens bey a ll - obigen heilsamen Vorsehungen gleichwol ein 
vandlsmann, oder jemand anderer durch Unglück, oder nicht vorge- 
Vene Zufälle in Unvermögenheit gesetzet wurde, solle derselbe seinen 
^tand denen creäiwren, oder der Obrigkeit zeitlich eröfnen, und durch 
^eitere Fortsetzung seiner Handlung, unter den Schein des Oeäics sei- 
^n  Nächsten ferner nicht anführen: im  übrigen derselbe cnmmaiicer 
wurde gestraft werden: Es solle auch
. Siebendens ein jedwederer Richter, so sich ein namhafter Schul
en-Last, oher sonsten eine erhebliche Anzeige bevorstehenden kaiiimems 
drgibet, nicht zuwarten, sondern von Amts wegen vorhero in Ge
mini inciuiriren, hernach wann ein 8catU3 inloivenciD, oder nicht genug, 
lame Sicherheit sich äusserere, m it der Lequearaüo«, oder anderen auch 
M Rechren vorgesehenen M ittlen  fürgehen; welches W ir  auch 
. Achtens auf all- andere, welche nicht Kauf-Leute seynd, und über 
lhren Stand sich aufführen, und noch dabey Schulden machen, sonder
bar auf junge, die Vogtbarkeic ohnlängft antrettende Leute m it Aufstel
lung deren Luracoren, oder ^ümiiMracoren verstanden haben: und von 
allen Gerichts - Stellen befolget wissen wollen.
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ndette Mheilung.
Von k'M m entm , so durch Unglück entstehen.
>or allen w ird luppomret, daß ein - ausser seiner Schuld pur aus Uri' 

^  _) glück gefallener Schuldner sein kAiimsm zeitlich angezeiget, weder 
aus Gunst, oder anderer Absicht, einen creäuoren vor dem anderen va 
friediget, oder bedecket, noch sonsten was vertuschet, oder auf die Seiten 
gebracht habe: widrigens derselbe ohngeachtet des zeigenden Unglück» 
ex nobili oüicio )uäici8 zu bestraffen wäre.

Diese dann also verunglückt- und sich bey Zeiten angebende 
tore8 seynd nicht zu srrelbren, sondern mögen denenselben alle beneüc>r 
^uris, als die ausser Gericht m it denen Lrockitoren treffende Vergleich/
Oommilliones, psÄs prssjuäicislis, morstoris, cellioves bonorum, und Wü»
Vergleichen mehrers ist, angedeyhen: damit aber die Partheyen wissen/ 
was sie bey ein und andernorts beneücio zu beobachten haben, und zwar 

Erstens: bey denen ausser Gericht m it denen creäkoren anbinderi' 
Ven Vergleichen, oder dessentwegen auch bey Gericht haltenden 
Millionen: Sollen

I. A ll-und  jede eigends beruffene creäieores, oder deren Gewalt»' 
trägere in - oder ausser Gericht zusammen kommen, um m it ihnen am' 
richtig, oder gemeinschaftlich zu traNiren, nicht aber einzler weise Zs 
handlen, weniger eine?rivac- Derständnuß m it ein - oder dem ändern zs 
machen.

n . Solle der Schuldner seinen warhaften ttamm aüivum, L  p-lli- 
vum gesamten Lreäitoren aufweisen, und absonderlich die in Abrechnung 
stehende in Rechten Hangende zweifelhafte, oder etwa gar nicht einbring' 
liche ^Äiv-Posten anmerken, und zu dem Ende die Orions! - Bücher 
proöuciren, auch solche, daß er alles getreulich angesaget, und nichts vek' 
schwiegen, weder auch eine, oder andere Oeäiroren besonders bedecket, 
ober m it demselben sich wegen dieser Einwilligung verstanden habe, am 
Verlangen besagt- seiner crsäicoren ( wann dieses auch nur einer davon 
begehrete) beschweren, damit alles bona 6äs hergehe, und man den 
verläßlichen üscum mloivemiss entweder in der Sache sechsten, oder an 
der Zeit erfahren möge, widrigens, und da inckcia 6-auäis verbanden 
seynd, solle in die zwischen dem Schuldner, und einigen Oeäicoren heim' 
lich gemachte Loiiulionen mquiriret, und nach Befund beede von deM 
Richter arbitrsrio gestraft werden: Es w ird aber

m . Durch eine solche in - oder ausser Gericht angeordnete comm»- 
lion die bey demselben, oder auch einer ändern inttsnx v. §. bey dem 
Wechsel-Gericht arhängige K lag , oder alda von einigen OeäitorensM 
rende Lxecuüon regulsriter nicht litt ire t: damit es nicht auf eines vebi' 
toris, oder auch eines, und ändern m it ihme etwa heimlich verstandenes 
Oöäicoris willkührigen Stillstand zur Hemmung des Laufs deren Rechtes 
ankomme; wie bann m cslu, wann ein Schuldner von einigen ?erlonsl- 
oder ek^roßrLpkarüs Orsäicoribus m it der Lxecucion angegangen w ird , 
einer von dem ändern in Ertheilung der Lxecmion nicht aufgehaltes, 
sondern gleiches Recht ihnen von dem Richter errheilet: m ithin auch vor
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dem erhalten, und geführten Ansatz, oder sonsten gegebener Sicherheit 
Mtt einem allem eine die Lxecmion etwa Hinderende Kommission «6 svl- 
aber Lredicorss nicht gehalten werden solle: wann

IV . Der Schuldner bey seiner ordinär! Inüktnr sich 86 concurlum 
^redicorum mündlich r oder schriftlichen, oder auch ipsü fsäio erckläret, 
va er stch exempii ßratiL rstiriret, oder gar flüchtigen Fuß setzet , oder 
othanen concurlum die Credicoreg m it rechtlichen Fug gerichtlich ver

langen und zu dem Ende eine commission, um hierüber luper re L  modo 
zu deiiberiren angeordnet w irb , so kan auch die ordinsri Inssrmr vrreviL 
dummsria csusD cognitions nach beschehener Q tir -u n d  Vernehmung 
lammentlicher Lredicoren die Lxecucion interim auf eine kurze Z e it, et» 
^  auf 14. Täg , oder längstens 4. Wochen einstellen, und hierüber das 
gehörige pro littends kxecucions ergehen lassen, dergestalten jedoch, baß 
nach In h a lt der Wechsel-Ordnung ^rc. 46. und wre W ir  bereits öf
ter reloiviret, die jenige, welche ein Unterpfand von dem Debitors in 
Händen haben, oder auf derley bewegliche Güter die Kxecurion bono 
ordins würklich gefuhrer, an diesem Stillstand nicht gebunden seyn sol
len; betreffend nun

Andertens, das in - oder ausser Gericht anbinden wollende psKum 
prDjudiciklis, K ra ft dessen insgemein der mindere dem mehreren Theil 
velen Osditoren zu folgen schuldig ist, wann nemlich der Schuldner um 
sahlungs-Fristen, oder um Nachsehung eines Theil der S chu ld , oder 
auch um die tteisxirung deö Arrests anlanget, so ist hierzu, wie erst hie» 
vben gemeldet worden, erforderlich:

l. D ie  Zusammenruffung aller crsdicoren, ober dero Gewalttra- 
geren.

n. An Seiten des Schuldners die Eröfnung des warhaften ssstus 
sÄivj, k  psssivi, m it öffentlicher Vorweisung der Bücher:

m . Die Nachsehung nicht der ganzen Schuld, sondern nur eines 
<heil derselben ä proporcions des Schuldner Unvermögens.

IV . Eine anständige Lsmion oder anderweite Sicherheit des über 
Geschehenen Nachlaß verbleibenden Rückstands oder verläßlichen Zuhal- 
uing deren sccordirten Zahlungs-Fristen, widrigenS die Oedirores an 
ven Accord nicht gebunden seyn, sondern denenselben frey stehen solle, 

execurionjZ, allenfalls auch per concurlum fürzugehen. Gegen Er- 
inllung obiger Bedingnussen w ird hiemit

v .  D ie ^nn6 1722. ausgegangene Wechsel-Ordnung Hrc. 53. 
welche zu dergleichen msjoricscs Orsdicorum zwey drittel Theil derselben 
erfordere^, dahin erleutteret, daß es schon genug seyr, wann die meh
rere Stimmen zu gemelten Nachlaß, oder ZahlungS - Fristen in- ober 
ausser Gericht vorhanden seynd, dergestalten jedoch, daß solche msjori- 
^  nicht nach der Anzahl deren «inwiüigenben Kreditoren, sondern nach 
ver Grösse ihrer Forderungen, oder da die Forderung gleich wäre, nach 
^ Z u z a h l deren Persohnen gerechnet werden solle, m it der weiteren 
Erkl»r>mg, daß

V l. D ie jenige Oeditores, welche ein Unterpfand, ülypotbsc, oder 
rm ander gegründtes Vor-Recht haben, an die mehrere Stimmen de
ren Lb^rograpbsriorum nicht gebunden seyn.
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D a aber der Schuldner von seinen Kreditoren keinen Nachlaß, 
oder Zahlungs-Fristen erlanget, oder solches von ihnen zu begehren sich 
nicht getrauend, bey H o f ein Moratorium ansuchen w o lte ; S o  hak 
derselbe ^ .

D rittens zu Erhaltung eines morarorü folgende Stuck zu beob
achten.

I. Daß er seine dermalige Unvermögenheit an der Zeit, wiewohlen 
er in re lolvenöo w äre, mittels Einlegung seines verläßlichen üacüs 
lummsriter bescheine, und alles getreulich in sNivis, öt paMvis ansage, so, 
daß er solches seinen crediwren, welche durch seine Behörde über die
ses Gesuch wurden vernommen werben, auch eydlichen, wann sie es ver
langen , msnikeliiren solle; wo im widrigen sich der Impecram eines auch 
erhaltenen moratorii proptsr lub vel obreptionem verlurstiger machen 
wurde, wie solches in der Unno 1722. pubiicirten I n .  Oe. Wechsel' 
Ordnung ^rc. 51. bereits enthalten ist.

II. Daß der klorarorii - Werber in seinem H o f - anbringen zeige, 
durch Unglück in sothanne Unvermögenheit verfallen zu seyn.

Hl. Daß er anständige Bürgschaft, oder anderweite genügsame 
Sicherheit leiste, es wäre dann eine reale Sicherheit in denen vorrätigen 
W aaren, oder oxiZiblen nonßmbus des Schuldner verbanden, daß ihme 
nichts anderes abgehe, als die Zeit zur Einbringung seiner Schul
den, oder Oistratiirung deren W aaren, womit er die OeZitores hinwie
derum bezahlen könne, widrigens ihme nichts anderes übrig verbleibet, 
als die Lelllo bonorum: was aber

Viertens zu dieser OMons bonorum erforderet werde, und waS 
selbe vor eine W ürkung habe? Solches wirdet in folgenden erkläret. 
Nemltchen daß

1. D ie jenige Schuldner welche durch Unglück, oder ohnvorgesehe- 
ne Zufälle ohne ihren Verschulden in A rm ut gerathen, und

n. A ll ihr habendes G u t ihren Gläubigern übergeben: anbey
III .  Das lursmentum psupsrtsm ablegen, von der kerlonsl-Lxecu- 

t!on befreyet seyn sotten: der jenige aber welcher
IV .  Dieses nicht beweisen kan, nach Beschaffenheit deren Umstän

den auf ein Gränttz-Haus, oder sonsten zur öffentlichen Arbeit verschasi 
f t t  werden solle, m it dem Beysatz, daß man

v .  Einen solchen m it obigen dreyen kequiliüs versehenen und boms 
ceäirenden Schuldner bumanitsris csu8ä gleichwohlen sein ordinär, Kleid, 
nebst einen B e th , und etwas von denen geringeren klobiiien überlassen: 
derselbe auch

V I. V on  seinen Orsditorfn, nachdeme er alles hergegeben, wann 
ihme auch die nörhige Aetzung von jemand nach der Hand geschenket, 
oder lehret wurde, nicht mehr bey Gericht, ausser er käme ad pmguio- 
rem fortunam, welches er gerichtlich angeloben solle,  angesprochen wer
den könne; und daß endlichen

V II. Dieser Ledem bey verhandenen obig rechtlichen Erfordernus- 
ftn  durch sothane csLoa an seinen Ehren nicht Verletzer werde.



!ritte Wtheilung.
Von k-Mmentm, so aus eigener Schuld herrühren.
p r im d  : Is t  ein aus eigener Schuld falliter Debitor, der kein Unglücks 
5?... »E W .^ kan, zu srrestiren, oder, wann solches Unglück von ihme 

^  siiexiret w ird , derselbe nach vernünftigen Ermessen 
7  Ab s6 jursrorism Snucionem anzuhatten, und solle dessen Der- 

mögen beschrieben, lequsstriret, curscorss aufgeftellet, und wann sich 
. res nicht selbst unter einander vergleicheten, auf A r t ,  und 

-Meis, wie es im  Land Steyer bis anhero gewöhnlich w äre: weiters 
verfahren werden.

8ecunäü: Solle die Obrigkeit die Ursachen des Falliments ex Otücio 
 ̂ und wann der Verschuldte sich nicht pureren kan, wider ihn 

w e c h h ^M  ksiiimems, die behörige Bestraffung fürkehren:

'terrio: Dahin verstehet, daß auch der Richter von Amts wegen, 
vynangesehen des imer privscos etwa gemachten Vergleichs m it der Be- 
Uraffung furgehen könne, und solle; doch daß gleichwohlen dahin gesehen 
«rerde, daß andurch der Vergleich zu allzu großen Schaden deren cre. 
urcorum nicht aller Dings fruchtlos seye, es wäre dann, daß ein sehr bosi- 
M e s  ksilimenc, wie hernach m it mehrern gemeldet w ird , nach Be- 
Aaffenheit deren Umständen eine öffentlich - und exemplarische Dewon- 
Marion ohnumgänglich erforderte.

W W W  iiette Wbtheilung.
Von -mm boßhaft-und betrüglichen Fallimenten.
^ Äöoßhafte, und bezügliche Fallimenten feynd die jenige, welche ent- 

weder durch ohngezimmenden P rach t, oder anderwärtigen l.u- 
verursachet werden: Icem da einer seine Unvermögenheit wissentlich 

E rhellet, und also die Leute zum crsäiuren einführet, sein Habschaft, 
^ver auch ein namhaftes (Zuamum derselben vertuschet, oder auf die Sei, 
^n  bringet: ingleichen, da er in krauäem Lreäitorum, andere kurz vor 

kgiiiment bedecket, oder sonsten contenciret, oder in Voraussehung 
f.bv Lanqusrots neue Gelder entlehnet, falsche, oder gar keine Bücher 
w yrer: Icem der jenige, welcher sich sechsten, ohngehinderc er annoch 
oivenäo wäre, fü r einen Lanquerocen a u fw ir ft, um die Lreäitores zu 

Nachlaß zu vermögen, und sich m it Schaden derselben zu bereichen, 
eine andere boßhafte Weiß seine Gläubiger betrüget: wider die- 

!. 'L  Derzeit crimmslicer, auch ex OKcio zu verfahren, und da besonde- 
-^ -tru g , ober crimina üellionatös unterlassen wären , die in der 

^  ^  >^nd Sreyer bereits vorhin zu oblerviren anbefohlene N . Oe. 
o ^ ! ! . . ^ ^ 7 ^ l^ n u n g  /^rt. 94. §. i .  ausgemessene Straffen etwa m ir 
vgentUcher Arbeit in B a n d , und Eisen, oder m it Stellung eines der-
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gleichen betrüglichen ksim;, an eine eigends errichtende Schand-Säulen 
cum, vei 5me reiLFgrions: in gar großen, m it besonderer Arglist verur- 
sachten / und zu mahlen ohnersetzlichen Schaden aber, bevor wann die
ses mehrern- und selbst nothleydenden Parlheyen, oder W ittw e n , W ai
sen, S p itä le rn , und dergleichen beschehen wäre, die Leib - oder Lebens- 
S t ra f ,  auch gestalten Dingen nach, durch den S trang zu verlangen.

II. W as Hieoben von Unrechter Fassung, oder gar Verfälschung der 
Händlungs-Bücher, oder Vertuschung des wahren Vermögens ange- 
führet worden, dieses verstehet sich auch luv moäü auf die jenige, so 
hierzu wissentlich geholffen, daß sie nicht nur ihres creäm verlurstiget, 
und den verursachten Schaden zu ersetzen gehalten, sondern auch gestal
ten Dingen nach criminaiicer angesehen werden sollen. W ie dann auch 

Ul. Mehrgedacht-boßhaften ksiims keine beneiicis sollen Zst 
statten kommen, oder da auch die Lreckwres insgesamt, oder pro majori 
xsrce ihnen einige mäuciss, oder den Nachlaß pklrcis öebici gutwillig ein
gestanden, wlle dieser krivsr-Vergleich der richterlichen Amts-Hand
lung , bevor, da es um ein ersvieglendes Lxempe! anderen zum Abscheu 
zu thuen w äre, nicht im Weeg stehen, wie schon oben in der dritte" 
Abtheilung §. 360 erwehnet worden.

Günfte Mtheilung.
Von ^Älitcn, welche flüchtigen Fuß gesetzet haben.
I. bereits in Unserer I n .  Oe. Wechsel-Ordnung ^ rt. 5^

geordnet, daß die flüchtige Schuldner keines ^uris s5̂ u , oder 
geistlichen Immunität sich anmassen können, bey deme es dann m reguls 
sein bewenden hat. Annebens

U, Bleibet es bey deine, daß des Flüchtigen oder sonst IrrtitirendeN 
hinterlassencs oder allenfalls auch coram ^uctice sich stellenden Debicoris 
Vermögen denen Rechten, und üblicher Obiervsntz nach, alsogleich in 
die gerichtliche Sperr genommen, mvemirt, und besihrieben, zugleich 
ein gerichtlicher Luracor bestellet, und m it demselben bas ganze Schuldes 
Weesen m it Einverständnuß deren Lreäicoren vi» CommManig, allenfalls 
nach 8ummsrischer Vernehmung derenselben Gerichtlich abgehandlet, Der 
flüchtige Schuldner aber ^  « «r - - ,   ̂ ^

m . Entweder durch erlassende S teck-B rie f handvest gemacht- oder 
aber durch öffentlichen R u f ,  und die gewöhnliche Vsivsi-kckctL fürge- 
forderet, solches auch durch die Zeitungen nach der Hand kund gemacht 
werden solle; S o  viel aber

IV . Den weiteren procelium in contumaciam belanget, wollen D A  
folgendes geordnet haben, daß zwischen denen fluchtigen Debitoren diestr 
Unterschied zu machen seye: wann der ausgetrettene Debitor den SchA  
den- Last, theilS aus Unglück, rheilS aus ubersehen, daß er etwa da» 
Seinige unvorsichtig ausgeborget, oder durch untreue Bediente, E  
dergleichen Zusäll, folgsam ohne H interlist, oder Betrug deren 
roren auf sich geladen: in diesem Fall seye es genug, wann er auf 
Ausbleiben nach dreymaliger Vsivsi-cicacion, aus dem H a n d e l s -Scanu



ausgeschlossen, ihme seine Niderlags-Freyheit, oder das Burger-Recht 
benommen, und er durch S te c k -B r ie f, oder Lompals-Schreiben in- 
oder ausser Landes, wo er nach der Hand betrerren w ird , persöhnlich 
und so lang angehalten werde, bis er m it seinen Ocöicoren entweder in 
der Güte sich vergleichet, oder Grichtlichen die Sache ausgemacher ha
ben w ird. Da aber

V. Der Flüchtige sein Vermögen vorhero öecoquiret, oder seine 
Schulden m it Arglist, und Hinterführung deren creöiwren, als m ir vor
hergehender Versteck- oder Vorhinaussendung seiner Habschaft, ober auf 
eine andere betrügliche Weis;, wie oben von bency boßhaften kailick ge
meldet worden, comrMret har, in solchem Fall solle gegen diesen flüch
tigen nicht nur civilicer, sondern auch auf Anlangen deren creöiroren, 
allenfalls von richterlichen Amts wegen, criminalicer, 6c in contumaciam 
Verfahren: zu dem Ende seine ?unÄa rsacüs, in wem nemlich dessen be- 
trüglrche Handlungen lpecistcö bestanden, vaivsiicer angeschlagen, und 
wann er nach dreymaliger Ladung ausbleibet, und sich hiervon nicht 
purerer, m ithin derentwillen luo moäü pro conkello zu halten is t, ein 
Unheil gefassec, und der Flüchtige nach beschaffenen Umständen wegen 
des Betrugs, und verursachten Schadens öffentlich vor Infam, und Ehr- 
loß erkläret, auch gestalten Dingen nach sein Namen an die hiezu eigendS 
^richtete Schand - maulen angeheftec: da aber gar besondere Betrug 
in namhaften, oder auch sonsten denen armen Partheyen sehr empfindli
chen Geld - 8ummen umerloffen: oder babey noch einige crimina steiiio- 
Nscüs verübet worden wären, nach dem vernünftigen Ermessen des Rich
ters derselbe an einen etgends errichteten Schnell-Galgen in eKZie auf
gehangen werden: wann aber

V I. Der flüchtige Schuldner wehrender dreymaligen Vaival OtL- 
rion sich persöhnlich stellen, oder anstatt seiner der auch sonsten in crimi- 
vslibus zugelassene Lxculacor erscheinen wurde, um ihne flüchtigen vebi- 
torem von der zugemutheten IVlsIverfacion, und Oecoquirung seiner Hab«

' schaft zu pureren, allenfalls seinen Osöicoren die vorhin verborgene Zah
lungs-M itte l zu entdecken, oder einen anderen verläßlichen Zahlungs- 
^ogum vorzuschlagen, solle er , oder sein Lxcuiacor, wann er wahrschei- 
Wge Behelf fürbringet, bey Gericht angehört, und ihme nach Befund 
ber Sachen, wann er nemlich eine hinlängliche Sicherheit der in Kürze 
leistenden Zahlung/bescheinec, stiit vorhergehender Vernehm- und Ein- 
willung deren Lreöicoren ein zwey bis drey monatlicher 8»ivus Lonäuölus 
6egen deme ertheilet werden: daß ihme m ittler W e il das Gericht m it 
Einverständnuß deren Lreckcoren ein - oder anderen geschickten ^ämmistra- 
eorern an die Seite setze, und durch sorhane Hämjmstracorss seine des 
Schuldners ^ökiv-Forderungen einzutreiben, mithin so viel möglich die 
Zahlungs-M ittel ermren lasse; und dafern auch

V ii. D er völlige Lcstua loivemiN nicht heraus jäm e, der Schuldner 
aber wehrenden diesen 8alvo Lo näM u , durch richtige Urkunden, oder 
lonsten über befchehene Vernehmung deren Lreäicoren zeigen könte, daß 
er durch unvorsichtiges Ausborgen, durch böse, Schuldner, fremde 
DsNlMöms, dergleichen in Abfahl geralhen, auf solchen Fall hätte 
der Richter primD InstanriD die Güte zwischen denen Theilen zu versu
chen, ln Entstehung den gutächtlicben B e rich t, ob ihme Oebirori weitere

E ' Zah-



Zahlungs-Fristen, oder ein anderes von ihme etwa an Hand gegebenes 
LeneLcium ^uris angedeyhen möge? An seine Behörde, und dteft weiters 
die räthliche Meinung nacher H o f zu erstatten.

W ie  übrigens ein- und anderes hinterlassenes, und sä con- 
cursum Lrsäitorum gediehenes Vermögen gerichtlich abzuhandlen, die 
Lriäs-krocess künftig zu beförderen: die eisMcsrion zu fasten, und Herr 
nach die AuStheilung zu machen seye; solches w ird aus der m it nächr 
sten auch xMicirenden Lriäa-Ordnung des mehrern zu ersehen seyn.

^st8n obige gegen die ksMos, Sc vscoÄores gemachte Satzungen, und 
j W  was W ir  sonsten, zu Schaltung offenen Trauen, und Glaubens: 
m ith in pro bono Lommercii geordnet haben, ist mäniglich in Unserem 
Hertzogthum Steyer gebunden, haben sich auch gesamte Gerichts- S te ll 
len hiernach zu richten, ein-so anderen ohnabbrüchig zu geleben, und 
darwider keinesweegs zu handle», doch halten W ir  Uns bevor diese 
O rdnung, aus selbst fürfallend - oder von denen Instanzen gehorsamst füi> 
bringenden Ursachen zu änderen, zu minderen, und zu vermehren.

Dann hieran beschiehet Unser gnädigster auch ernstlicher W il l  und 
Meinung. Geben in Unserer Haupt - und Residenz S tad t W ien/ 
den i6ren Monats - Tag vecembrig im siebenzehen hundert sieben und 
vierzigsten, Unserer Reiche im  Achten Jahre.

Johann Fri-erich Gras von Seilern.

N rm ä a tu m  83c.'LW i?U e« issqve
IV Ia js ü g t is  p r o p r iu m .

Ferdinand Gottfried von Roleina».


